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Benutzungsordnung für die Bibliothek (BenO BHMTMH 2024) 
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die Benutzungsordnung für die Bibliothek am 30.10.2024 vom Senat der Hochschule für 
Musik, Theater und Medien Hannover beschlossen worden. 
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I. Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich  

(1) 1Diese Benutzungsordnung gilt für die Bibliothek der Hochschule für Musik, Theater und 
Medien Hannover. 2Sie gilt nicht für die gemeinsam mit der Hochschule Hannover genutzte 
Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum. 3Für diese gilt die Benutzungsordnung der Bibliothek der 
Hochschule Hannover, sofern nicht andere Regelungen vertraglich festgelegt worden sind.  

(2) Die Bibliothek gliedert sich in die Zentralbibliothek und in dezentrale Teilbibliotheken. 

§ 2 Aufgaben der Bibliothek 

Die Aufgaben der Bibliothek ergeben sich aus dem Niedersächsischen Hochschulgesetz 
(NHG) in der jeweils gültigen Fassung. 

II. Allgemeine Benutzungsbestimmungen 

§ 3 Rechtsnatur des Benutzungsverhältnisses 

1Das Benutzungsverhältnis ist grundsätzlich öffentlich-rechtlich gestaltet. 2Über Sondernut-
zungen können privatrechtliche Vereinbarungen getroffen werden. 

§ 4 Zulassung zur Benutzung 

(1) 1Wer die Bibliothek benutzen will, bedarf der Zulassung. 2Die Mitglieder und Angehörigen 
der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover haben ohne besondere Zulassung 
das Recht, die Hochschulbibliothek im Rahmen dieser Benutzungsordnung zu benutzen. 

(2) 1Die Benutzung ist erst nach Anmeldung zulässig. 2Die Anmeldung ist grundsätzlich per-
sönlich vorzunehmen. 3Dabei ist ein gültiger Personalausweis oder Reisepass vorzulegen. 4Ist 
der Wohnsitz aus diesem Ausweis nicht ersichtlich, so ist zusätzlich ein entsprechender amt-
licher Nachweis vorzulegen. 5Bei Minderjährigen ist die schriftliche Einwilligung der gesetzli-
chen Vertretung vorzulegen. 6Diese verpflichtet sich gleichzeitig, Haftungsansprüche aus dem 
Benutzungsverhältnis durch Übernahme einer selbstschuldnerischen Bürgschaft zu erfüllen. 

(3) Die Zulassung zur Benutzung erfolgt durch Aushändigung bzw. Freischaltung einer Benut-
zungskarte, die nicht übertragbar ist. 

(4) Die Zulassung zur Benutzung kann zeitlich und sachlich beschränkt werden. 

(5) Die Zulassung kann von der schriftlichen Zustimmung der gesetzlichen Vertretung und/o-
der von einer selbstschuldnerischen Bürgschaft abhängig gemacht werden. 

(6) Mit der Anmeldung wird diese Benutzungsordnung anerkannt. 

(7) 1Änderungen der persönlichen Daten, insbesondere Name, Anschrift und E-Mail-Adresse 
sind der Bibliothek unverzüglich mitzuteilen. 2Kosten, die der Bibliothek aus der Nichtbeach-
tung dieser Vorschrift entstehen, trägt der*die Benutzende. 
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(8) Eine Verlängerung des Benutzungsverhältnisses erfolgt unter den Bedingungen der Ab-
sätze 1‒2. 

(9) 1Zum Ende des Benutzungsverhältnisses sind alle aus der Bibliothek entliehenen Werke 
sowie die Benutzungskarte zurückzugeben. 2Ausstehende Verpflichtungen sind zu beglei-
chen. 3Unerfüllte Verpflichtungen bleiben auch nach Beendigung des Benutzungsverhältnis-
ses bestehen. 

(10) Soweit für die Exmatrikulation eine Entlastung durch die Bibliothek erforderlich ist, wird 
diese nur erteilt, wenn die Pflichten nach Punkt 9 erfüllt sind. 

§ 5 Speicherung von personenbezogenen Daten 

(1) 1Die Bibliothek erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten, soweit dies zur rechtmä-
ßigen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 2In der Regel werden folgende Daten erfasst: 

a) Daten der Benutzer*innen (Namen und Anschrift, Telefonnummer, E-Mailadresse, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Nummer der Benutzungskarte und ggf. Matrikelnum-
mer, Aufnahmedatum, Ablauf der Berechtigung, Änderungsdatum, Status und Typ 
der Benutzer*innen), 

b) Benutzungsdaten (Ausleihdatum, Leihfristende, Datum von Fristverlängerungen, 
Rückgabedatum, Vormerkungen und Bestellungen mit Datum, Entstehungsdatum 
und Betrag von Gebühren, Ersatzleistungen und Auslagen, Sperrvermerk, Anzahl 
der gegenwärtigen Mahnungen, Ausschluss von der Benutzung). 

2) Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Bearbeitung der Daten erfolgen unter den 
Voraussetzungen der Art. 16‒19 DSGVO. 

(3) Im Rahmen von regionalen Kooperationen zur Bereitstellung von standort- und institutions-
übergreifenden Dienstleistungen können personenbezogene Daten der Benutzer*innen sowie 
Benutzungsdaten anderen Einrichtungen der Kooperation zugänglich gemacht und übermittelt 
werden. 

(4) Mit Einwilligung der betreffenden Person wird nach Art. 5‒7 DSGVO bei der Benutzung 
besonders wertvoller Werke auf die Löschung der Daten nach Abs. 2 verzichtet. 

§ 6 Verhalten in der Bibliothek 

1Bibliotheksbenutzer*innen haben sich so zu verhalten, dass andere in ihren berechtigten An-
sprüchen nicht beeinträchtigt werden und der Bibliotheksbetrieb nicht behindert wird. 2Sie sind 
verpflichtet, die Anordnungen der Bibliotheksleitung zu beachten. 3Den Anweisungen des Bib-
liothekspersonals ist Folge zu leisten. 

§ 7 Urheber*innen- und Persönlichkeitsrecht 

(1) 1Die Benutzer*innen sind verpflichtet, die urheberrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. 
2Sofern die Bibliothek besondere Benutzungsbedingungen angibt, dürfen Werke und Daten im 
dort beschriebenen und dem durch die Benutzungsoberfläche und/oder Schnittstellen der Por-
tale vorgegebenen Rahmen genutzt werden. 3Darüber hinaus ist die Benutzungsordnung für 
die Informationsverarbeitungssysteme der Hochschule für Musik, Theater und Medien 
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Hannover in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. 4Das Vervielfältigen von gedruckten 
Musikalien ist in der Regel untersagt, Ausnahmen regelt das Urheberrechtsgesetz. 

(2) Die Benutzer*innen sind verpflichtet, Persönlichkeitsrechte Dritter, soweit sie durch die Be-
nutzung und Weiterverbreitung des durch die Bibliothek angebotenen oder vermittelten Infor-
mationsangebots berührt sein können, zu beachten. 

§ 8 Sorgfalts- und Schadenersatzpflicht 

(1) 1Bibliotheksgut ist sorgfältig zu behandeln. 2Hineinschreiben, An- und Unterstreichen sowie 
Markieren sind nicht gestattet.  

(2) Die Benutzer*innen haben bei Empfang eines jeden Werkes dessen Zustand und Vollstän-
digkeit zu prüfen und vorhandene Schäden dem Bibliothekspersonal unverzüglich mitzuteilen. 

(3) 1Wer ein Werk verliert oder beschädigt oder wer sonstige Arbeitsmittel oder Gegenstände 
der Bibliothek beschädigt, hat Schadenersatz zu leisten, auch wenn die Person kein Verschul-
den trifft. 2Die Bibliothek bestimmt die Art des Schadenersatzes nach billigem Ermessen. 3Sie 
kann von den Benutzer*innen insbesondere die Wiederherstellung des früheren Zustandes 
verlangen, auf deren Kosten ein Ersatzexemplar, ein anderes gleichwertiges Werk oder eine 
Reproduktion beschaffen oder einen angemessenen Wertersatz in Geld festsetzen; außerdem 
kann sie sich den durch diese Maßnahmen nicht ausgeglichenen Wertverlust ersetzen lassen. 

(4) Der Verlust einer Benutzungskarte ist der Bibliothek unverzüglich anzuzeigen. 

(5) Für Schäden, die der Bibliothek durch missbräuchliche Verwendung der Benutzungskarte 
entstehen, haften die Benutzer*innen, auch wenn sie kein Verschulden trifft. 

§ 9 Kontrollen, Fundsachen, Hausrecht 

(1) 1Alle mitgeführten Bücher, Zeitschriften usw. sind der Aufsicht deutlich erkennbar vorzuzei-
gen. 2Die Bibliothek ist ferner befugt, den Inhalt von mitgeführten Aktenmappen, Taschen und 
anderen Behältnissen zu kontrollieren. 3Ebenso ist sie befugt, Aufbewahrungseinrichtungen 
auf ordnungsgemäßen Gebrauch hin zu überprüfen. 

(2) Dem Bibliothekspersonal sind auf Verlangen ein amtlicher Ausweis und die Benutzungs-
karte vorzulegen. 

(3) In der Bibliothek gefundene oder aus nicht fristgerecht geräumten Schließfächern entnom-
mene Gegenstände werden entsprechend § 978 des Bürgerlichen Gesetzbuches behandelt. 

(4) Die Hochschulleitung übt das Hausrecht aus; sie kann das Bibliothekspersonal mit der 
Wahrnehmung des Hausrechts beauftragen. 

§ 10 Reproduktionen 

(1) 1Die Bibliothek kann auf Antrag Reproduktionen aus ihren Beständen oder aus dem von 
ihr vermittelten Bibliotheksgut anfertigen oder anfertigen lassen, soweit gesichert ist, dass die 
Werke nicht beschädigt werden. 2Für die Einhaltung der Urheber*innen- und Persönlichkeits-
rechte und sonstiger Rechte Dritter beim Gebrauch dieser Reproduktionen sind die Benut-
zer*innen allein verantwortlich. 
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(2) 1Vervielfältigungen aus Handschriften und anderen Sonderbeständen sowie älteren, wert-
vollen oder schonungsbedürftigen Werken dürfen nur von der Bibliothek oder mit ihrer Einwil-
ligung angefertigt werden. 2Die Bibliothek bestimmt die Art der Vervielfältigung. 3Sie kann eine 
Vervielfältigung aus konservatorischen Gründen ablehnen oder einschränken. 

(3) Stellt die Bibliothek selbst die Vervielfältigung her, so verbleiben ihr die daraus erwachse-
nen Rechte; die Originalaufnahmen verbleiben in ihrem Eigentum. 

(4) Eine Vervielfältigung für gewerbliche Zwecke oder in größerem Umfang bedarf einer be-
sonderen Vereinbarung, die auch die Gegenleistung bestimmt.  

(5) Die Ausleihe von Werken für Ausstellungen oder ihre Benutzung zu Foto-, Film- und Fern-
sehaufnahmen bedarf einer besonderen Vereinbarung. 

§ 11 Öffnungszeiten 

1Die Öffnungszeiten der Bibliothek werden vom Präsidium im Einvernehmen mit der Biblio-
theksleitung festgesetzt und bekanntgegeben. 2Die Bibliothek kann aus triftigen Gründen zeit-
weise geschlossen werden. 

§ 12 Auskunft 

(1) Die Bibliothek erteilt aufgrund ihrer Informationsmittel im Rahmen ihrer personellen und 
technischen Möglichkeiten mündliche und schriftliche Auskunft. 

(2) Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der erteilten Auskünfte wird nicht über-
nommen. 

§ 13 Haftung der Bibliothek 

(1) 1Die Bibliothek bzw. die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover haften nicht 
für den Verlust oder die Beschädigung von Gegenständen, die in die Bibliothek mitgebracht 
werden. 2Dies gilt auch für Instrumente, die in einem extra dafür vorgesehen verschlossenen 
Raum zur Verwahrung während der Verweildauer in der Bibliothek abgegeben werden. 3Für 
Gegenstände, die aus den vorhandenen Aufbewahrungseinrichtungen abhandenkommen, 
haften die Bibliothek bzw. die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover nur, wenn 
der Bibliothek ein Verschulden nachgewiesen wird; für Geld, Wertsachen und Kostbarkeiten 
wird nicht gehaftet. 

(2) 1Die Bibliothek bzw. die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover haften nicht 
für Schäden, die durch unrichtige, unvollständige, unterbliebene oder zeitlich verzögerte Bibli-
otheksleistungen entstehen. 2Dasselbe gilt für Schäden, die durch Nutzung von Datenträgern, 
Datennetzen und Online-Angeboten entstehen. 

§ 14 Gebühren und Auslagen, Entgelte, Pfand 

(1) Die Erhebung von Gebühren und Auslagen richtet sich nach den einschlägigen kosten-
rechtlichen Bestimmungen des Landes Niedersachsen. 
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(2) Die Bestellung von Reproduktionen, die Ausleihe von Werken für Ausstellungen oder ihre 
Benutzung zu Foto-, Film- und Fernsehaufnahmen, die Nutzung von kostenpflichtigen Daten-
bankanschlüssen und anderen besonderen Einrichtungen und Dienstleistungen der Bibliothek 
verpflichtet die Benutzer*innen zur Zahlung der auf Anfrage bekanntgegebenen Entgelte. 

(3) Für die gewerbliche Nutzung von Beständen kann die Bibliothek Entgelte verlangen, die im 
Einzelfall zu vereinbaren sind. 

(4) 1Für die Bereitstellung von Schlüsseln zu Garderobenschränken, Schließfächern und an-
deren Benutzungseinrichtungen sowie für die Ausgabe von Arbeitsmitteln der Bibliothek kann 
Pfand in angemessener Höhe erhoben werden. 2Entstehen wegen des Verlustes von Schlüs-
seln Kosten, so haben die Benutzer*innen die Kosten zu tragen. 

III. Benutzung innerhalb der Bibliothek 

§ 15 Allgemeines 

(1) Mit der Nutzung der bibliothekarischen Einrichtungen und Dienstleistungen verpflichten 
sich die Benutzer*innen zur Beachtung der entsprechenden Bestimmungen der Benutzungs-
ordnung. 

(2) Der Zutritt zur Bibliothek kann davon abhängig gemacht werden, dass eine Benutzungs-
karte vorgelegt wird. 

§ 16 Benutzung im Lesesaal 

(1) Alle in den Lesesälen der Bibliothek aufgestellten und ausgelegten Werke können an Ort 
und Stelle benutzt werden. 

(2) Der Präsenzbestand der Lesesäle darf in der Regel nur in den Räumen benutzt werden, in 
denen er aufgestellt oder ausgelegt ist.  

(3) 1In den Magazinen aufgestellte Werke können zur Benutzung in den Lesesaal bestellt wer-
den. 2Sie sind bei der dafür vorgesehenen Stelle in Empfang zu nehmen und dort wieder ab-
zugeben. 3Werden Werke, die für die Benutzung im Lesesaal bereitgestellt sind, länger als 
drei Tage nicht benutzt, kann die Bibliothek anderweitig darüber verfügen. 

(4) 1Lesesaalplätze dürfen nicht vorbelegt werden. 2Benutzer*innen die den Lesesaal verlas-
sen, müssen ihren Platz abräumen, soweit ihnen nicht ein ständiger Arbeitsplatz dort zuge-
wiesen werden kann. 3Andernfalls können belegte, aber unbesetzte Plätze vom Bibliotheks-
personal abgeräumt und neu vergeben werden. 

§ 17 Zutritt zum Magazin 

Der Zutritt zu geschlossenen Magazinräumen ist nur mit besonderer Erlaubnis und in Beglei-
tung von Bibliothekspersonal gestattet. 

§ 18 Nutzung von Handschriften und anderen Sonderbeständen 
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(1) 1Handschriften und andere wertvolle Bestände dürfen nur unter Angabe des Zwecks und 
nur in den von der Bibliothek für die Einsichtnahme bestimmten Räumen oder an den dafür 
vorgesehenen Arbeitsplätzen benutzt werden. 2Die für die Erhaltung dieser Bestände notwen-
digen Sicherheitsvorkehrungen sind zu beachten. 3Essen und Trinken während der Benutzung 
sind untersagt. 

(2) Die Bibliothek kann zeitgenössische Handschriften und Autographen, insbesondere Nach-
lässe, zum Schutz von Persönlichkeitsrechten für einen angemessenen Zeitraum von der Be-
nutzung ausnehmen. 

(3) 1Texte und Bilder aus Handschriften, Autographen und anderen Sonderbeständen der Bib-
liothek dürfen mit Zustimmung der Bibliothek reproduziert werden. 2Bei einer Veröffentlichung 
von Texten und Bildern aus Handschriften und anderen Sonderbeständen sind die Benut-
zer*innen für die Einhaltung der urheberrechtlichen Bestimmungen verantwortlich. 3Die Bibli-
othek behält das Recht, die betreffenden Texte und Bilder selbst zu veröffentlichen oder Dritten 
die Reproduktion zu gestatten. Stellen Benutzer*innen mit Zustimmung der Bibliothek selbst 
Reproduktionen her, verzichten sie darauf, ausschließliche Verwertungsrechte geltend zu ma-
chen. 

(4) 1Von jeder Veröffentlichung aus und über Handschriften, Autographen und andere(n) Son-
derbestände(n) der Bibliothek ist ein Belegexemplar unaufgefordert und unentgeltlich sofort 
nach Erscheinen an die Bibliothek abzuliefern. 2Sonderregelungen in Einzelfällen bleiben der 
Bibliotheksleitung vorbehalten. 3Die Bestimmungen des Urheber*innenrechts bleiben unbe-
rührt. 

§ 19 Nutzung von technischen Einrichtungen 

(1) Die Bibliothek stellt im Rahmen ihrer Möglichkeiten technische Infrastruktur zur persönli-
chen Benutzung des Informationsangebots zur Verfügung. Diese technische Infrastruktur dient 
einer persönlichen Benutzung im Sinne von § 2 dieser Benutzungsordnung. 

(2) Die Benutzungsordnung für die Informationsverarbeitungssysteme der Hochschule für Mu-
sik, Theater und Medien Hannover in der jeweils gültigen Fassung ist zu beachten. 

(3) Zweckgebundene Beschränkungen der technischen Infrastruktur durch die Bibliothek sind 
zulässig. Die Bibliothek kann die Gerätebenutzung zeitlich beschränken. Über Ausnahmen 
entscheidet im Einzelfall das Bibliothekspersonal. 

(4) Vor und während des Gebrauchs erkannte Mängel sind dem Bibliothekspersonal unver-
züglich mitzuteilen. 

IV. Ausleihe 

§ 20 Allgemeine Ausleihbestimmungen 

(1) 1Die in der Bibliothek vorhandenen Werke können zur Benutzung außerhalb der Bibliothek 
ausgeliehen werden. 2Nicht ausleihbarer Bestand ist im Katalog entsprechend gekennzeich-
net.  
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(2) 1Die Bibliothek kann weitere Werke von der Ausleihe ausnehmen oder ihre Ausleihe ein-
schränken oder ausweiten. 2Die Bibliothek kann ausgeliehene Werke vor Fristablauf zurück-
fordern. 

(3) Für Präsenzbestände können besondere Bedingungen für eine Kurzausleihe, z. B. über 
Nacht oder über das Wochenende, festgelegt werden. 

(4) Die Anzahl der individuellen Bestellungen und der gleichzeitig entliehenen Bände kann 
beschränkt werden. 

(5) Bei Werken, die für die uneingeschränkte Benutzung nicht geeignet sind, kann das Entlei-
hen vom Nachweis eines wissenschaftlichen oder beruflichen Zwecks abhängig gemacht wer-
den. 

(6) 1Die gewünschten Werke haben die Benutzer*innen in der Regel persönlich in der Leih-
stelle in Empfang zu nehmen. 2Aus dem Freihandbestand entnommene Werke haben die Be-
nutzer*innen in der Regel persönlich in der Leihstelle vorzulegen. 

(7) 1Mit der Ausleihverbuchung und der Aushändigung des Werkes an die Benutzer*innen ist 
der Ausleihvorgang vollzogen. 2Die Entleiher*innen haften von diesem Zeitpunkt bis zur Rück-
gabe für das Werk, auch wenn ihnen ein Verschulden (für z.B. Verlust oder Beschädigung) 
nicht nachzuweisen ist. 

(8) Bestellte und vorgemerkte Werke werden im Allgemeinen nicht länger als zehn Tage be-
reitgehalten. 

(9) Die Bibliothek ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Werke jeder Person auszuhändigen, 
die die entsprechende Benutzungskarte vorzeigt. 

(10) 1Entliehene Werke sollen nicht an Dritte weitergegeben werden. 2Werden entliehene 
Werke an Dritte weitergegeben, bleibt für die Entleiher*innen weiterhin die unter Punkt 7 be-
schriebene Haftung bestehen. 

§ 21 Ausleihvorgang bei elektronischer Verbuchung (Regelfall) 

(1) 1Die Ausleihe erfolgt mittels der Benutzungskarte an den Buchungstischen der Bibliothek 
oder an Selbstverbuchungsautomaten. 2Die maschinelle Erfassung des Ausleihvorgangs gilt 
als Nachweis für die Aushändigung des Werkes. 

§ 22 Ausleihvorgang bei konventioneller Verbuchung 

(1) Für jedes gewünschte Werk ist nach Vorlage der Benutzungskarte ein Leihschein in deut-
lich lesbarer Schrift vollständig auszufüllen und abzugeben.  

(2) Jeder Leihschein muss die eigenhändige Unterschrift der*des Benutzenden oder einer be-
vollmächtigten Person tragen. 

§ 23 Leihfristen, Fristverlängerungen, Rückforderungen 

(1) 1Die Leihfrist beträgt in der Regel 28 Tage. 2Die Bibliothek kann eine andere Frist festset-
zen. 
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(2) 1Die Leihfrist kann verlängert werden, wenn das Werk nicht von anderer Seite benötigt wird 
und die Entleiher*innen den Verpflichtungen der Bibliothek gegenüber nachgekommen sind. 
2Entsprechend den Erfordernissen des Benutzungsdienstes können Fristverlängerungen aus-
geschlossen werden. 3Fristverlängerungen sind vor Ablauf der Leihfrist selbst durchzuführen 
bzw. bei der Leihstelle zu beantragen. 4Die Benutzer*innen sind verpflichtet, die vollzogene 
Verlängerung anhand des Ausleihkontos zu überprüfen. 

(3) 1Die Bibliothek setzt eine Begrenzung der Anzahl der Leihfristverlängerungen fest. 2Bei der 
Fristverlängerung kann die Bibliothek die Vorlage des ausgeliehenen Werkes verlangen. 3Eine 
Verlängerung über die Gültigkeitsdauer der Zulassung der Benutzung hinaus wird nicht ge-
währt. 

(4) 1Die Bibliothek kann ein Werk vor Ablauf der Leihfrist zurückfordern. 2Sie kann zum Zweck 
einer Revision eine allgemeine Rückgabe aller Werke anordnen. 

§ 24 Rückgabe 

1Ausgeliehene Werke sind der Bibliothek vor Ablauf der Leihfrist zurückzugeben. 2Der Nach-
weis der rechtzeitigen Rückgabe wird durch Rückgabequittungen geführt, die die Bibliothek 
auf Verlangen erteilt. 3Maschinell hergestellte Quittungen sind ohne Unterschrift gültig. 

§ 25 Mahnungen 

(1) 1Wenn die Leihfrist überschritten wird, ohne dass rechtzeitig ihre Verlängerung beantragt 
wurde, wird schriftlich, postalisch oder per E-Mail unter Fristsetzung gemahnt. 2Wird dieser 
Mahnung nicht fristgerecht Folge geleistet, ergeht eine zweite Mahnung. 3Wird die in ihr ge-
setzte Rückgabefrist nicht eingehalten, ergeht eine dritte Mahnung unter Fristsetzung von 14 
Tagen. 4Die Bibliothek weist zugleich auf die rechtlichen Folgen bei Nichteinhaltung der Frist 
hin (Absatz 5). 5Wird die E-Mail-Adresse hinterlegt, ist die Bibliothek berechtigt, den erforder-
lichen Schriftverkehr einschließlich erster und zweiter Mahnung per E-Mail abzuwickeln. 

(2) Die Mahngebühr entsteht mit der Ausfertigung des Mahnschreibens oder der Absendung 
der E-Mail. 

(3) 1Mahnungen zur Rückgabe gelten nach dem Absenden der E-Mail bzw. drei Tage nach 
Einlieferung bei der Post als zugestellt. 2Sie gelten auch dann als zugestellt, wenn sie an die 
letzte von den Benutzer*innen mitgeteilte Anschrift bzw. E-Mail-Adresse abgesandt wurden 
und als unzustellbar zurückgekommen sind. 3E-Mail-Mahnungen bedürfen keiner Unterschrift. 

(4) Solange die Benutzer*innen der Aufforderung zur Rückgabe nicht nachkommen oder ge-
schuldete Gebühren nicht entrichten, kann die Bibliothek die Ausleihe weiterer Werke an sie 
einstellen und die Verlängerung der Leihfrist versagen. 

(5) Wird auf die dritte Mahnung das entliehene Werk nicht innerhalb der Frist von 14 Tagen 
zurückgegeben, so kann die Bibliothek 

a) das Buch aus der Wohnung der*des Entleihenden abholen lassen, 
b) Ersatzbeschaffung durchführen oder Wertersatz verlangen, 
c) Mittel des Verwaltungszwanges einsetzen. 

§ 26 Vormerkungen 
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(1) Ausgeliehene Werke können zur Entleihung oder zur Benutzung im Lesesaal vorgemerkt 
werden. 

(2) Die Bibliothek kann die Zahl der Vormerkungen auf dasselbe Buch und die Anzahl der 
Vormerkungen pro Benutzer*in begrenzen. 

V. Leihverkehr 

Die Bibliothek der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover nimmt am regionalen, 
deutschen oder internationalen Leihverkehr nicht teil. 

VI. Sonstige Bestimmungen 

§ 27 Ausschluss von der Benutzung 

(1) 1Verstoßen Benutzer*innen schwerwiegend oder wiederholt gegen die Bestimmungen der 
Benutzungsordnung oder ist sonst durch den Eintritt besonderer Umstände die Fortsetzung 
eines Benutzungsverhältnisses unzumutbar geworden, so kann die Bibliothek Benutzer*innen 
vorübergehend oder dauernd, auch teilweise, von der Benutzung der Bibliothek ausschließen. 
2Alle aus dem Benutzungsverhältnis entstandenen Verpflichtungen bleiben nach dem Aus-
schluss bestehen. 

(2) 1Bei besonders schweren Verstößen ist die Bibliothek berechtigt, anderen Bibliotheken den 
Ausschluss und seine Begründung mitzuteilen. 2Eine strafrechtliche Verfolgung bleibt vorbe-
halten. 

§ 28 Ergänzung der Benutzungsordnung 

Die Bibliotheksleitung ist berechtigt, Ausführungsbestimmungen zu dieser Benutzungsord-
nung zu erlassen. 

§ 29 Inkrafttreten 

Diese Benutzungsordnung wurde am 30.10.2024 vom Senat der Hochschule für Musik, The-
ater und Medien Hannover beschlossen. Sie tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
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Ausführungsbestimmung  

zu § 6 der BenO BHMTMH 2024 – Verhalten in der Bibliothek 

(1) Fotografien, Film- und Tonaufnahmen aller Art dürfen in der Bibliothek nur mit Zustimmung 
der Bibliotheksleitung angefertigt werden. Grundsätzlich erlaubt ist das Fotografieren von Bib-
liotheksgut mit eigenem Gerät für eigene, nichtkommerzielle Zwecke. 

(2) 1In allen der Benutzung dienenden Räumen der Bibliothek ist Ruhe zu bewahren. 2Rauchen 
und Essen sind nicht gestattet, das Trinken von Wasser aus verschließbaren Behältnissen ist 
erlaubt. 3Tiere dürfen nicht mitgebracht werden. 

 

 

Hannover, den 30.10.2024 

Die Bibliotheksleitung 


